
1. Änderung 
der Satzung über die öffentliche 

Bestattungseinrichtung des 
Marktes Hösbach 

(Friedhofs – und Bestattungs-
satzung) 

 
vom 18.07.2005 

 
 

Aufgrund der Art. 23 und 24 Abs. 1 
Nrn. 1 und 2 und Absatz 2 der 
Gemeindeordnung – GO – erlässt 
der Markt Hösbach folgende 
 

Satzung 
zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Bestattungsein-
richtung des Marktes Hösbach 
(Friedhofs – und Bestattungs-

satzung) 
 
 

Art. 1 
 

§ 29 
Widmungszweck und Benut-

zung des Leichenhauses 
 

Der Absatz 4 erhält folgende Fas-
sung: 
 
(4) Eine Leiche, die auf einem 

Friedhof bestattet werden 
soll, muss spätestens 24 
Stunden vor dem vom Markt 
Hösbach bestimmten Zeit-
punkt der Bestattung (§ 8 
Abs. 2) in das Leichenhaus 
des Friedhofes verbracht 
werden, auf dem die Bestat-
tung stattfindet. 

 
 

Art. 2 
 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Satzungsänderung tritt 
am Tag nach ihrer amtlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig treten alle Vor-

schriften der Friedhofs – und 
Bestattungssatzung vom 24. 
01.2002 außer Kraft, die die-

ser Satzungsänderung ent-
gegenstehen. 

 
 
Hösbach, 18.07.2005 
 
Markt Hösbach 
Robert Hain 
1. Bürgermeister 
 
 ______________________________  
 

Bekanntmachungsvermerk 
 
Diese Satzungsänderung wurde 
gemäß Art. 26 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung – GO – i. V. m. § 
36 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
für den Marktgemeinderat Hös-
bach vom 10.05.2002 im Amtsblatt 
des Marktes Hösbach vom 21.07. 
2005, Heft 29, amtlich bekannt 
gemacht. 
 
Hösbach, 22.07.2005 
 
Markt Hösbach 
Finanzverwaltung 
Heiner Schmitt 
K ä m m e r e r 


